
   

STAND 01.04.2022 

Hygieneordnung – Sportstätten 

 
1. Gültigkeit: Die jeweils aktuelle Sportstättenordnung ist weiterhin gültig. 

 

2. Nutzungsberechtigte: Mitglieder der UniBw München und berechtigte Personen unter Einhaltung 

 der aktuellen Weisung; 

 der aktuellen Hygieneordnung Sportstätten inklusive Hygieneregeln; 
 

3. Zutritt Sportstätte 

Bei Covid-19 ähnlichen Symptomen ist das Betreten der Anlage verboten. (vgl. aktuelle Hygieneregeln Sportstätten); 

Die aktuell ausgewiesene Maximalzahl Sport treibender Personen muss befolgt werden. 
 

4. Sportstätten 

Geb. 31: Hallen 1 + 2, Budoraum, Cyclingraum, Schießstand 

Geb. 160: Halle 3, Gymnastikraum 
 

5. Aufgaben Sportbeauftragte/Kursleitende/Durchführende 

 Kontrolle Einhaltung der aktuellen Weisung und Hygieneregeln 

 Kontrolle der Hygieneregeln 

 Kontrolle maximale Belegungszahl 

 Kontrolle der Hygieneartikel und Meldung bei Bedarf  

 Protokollierung und Meldung der Verstöße an den Kasernenoffizier und an das Sportzentrum 

 Direkter Ansprechpartner für den Sportbetrieb 
 

6. Verhaltensregeln 

a. Befugnis: Dem Aufsichtspersonal (Sportlehrer/In, Sportbeauftr., Kursltg., Durchf.) ist Folge zu leisten; 
 

b. Zutritt: Bei Covid-19 ähnlichen Symptomen ist das Betreten der Anlage verboten; 
 

c. Wege: Einhaltungspflicht der Ein- und Ausgänge sowie Laufwege gemäß Ausschilderung; 
   

d. Desinfektion & Hygiene 

I. Mund-Nasen-Schutz-Pflicht zur und von der jeweiligen Aktivität; 

II. Hände-Desinfektionspflicht beim Betreten und Verlassen der Sportstätte; 
  

e. Lüftung (gemäß Wetterlage) 

I. Räume permanent maximal lüften; 

II. Innenliegende Türen stets offenhalten; 
 

f. Abstand 

I. Verbindungswege und Sanitäreinrichtungen: mind. 1,5 m; 

II. Während der Sportstunde mind. 1,5 m Abstand einhalten; 
III. Bei verstärkter Atmung angemessen größeren Abstand einhalten; 

 

g. Gefahrenprävention  

I. Aufmerksamkeit und Umsichtigkeit gegenüber Mitsporttreibenden; 

II. In Notfällen Notruf absetzen (112) und Rettungskette einleiten (1. Hilfe); 

III. Festgestellte Mängel bzw. Schäden sind unverzüglich dem Sportzentrum anzuzeigen  

(-4161 / sportzentrum@unibw.de); 
 

h. Konsequenzen bei Verstoß gegen die Ordnung 

I. Ausschluss vom Sportbetrieb (zeitweise oder ggfs. dauerhaft); 
 

7. Reinigung: Reinigung/Desinfektion nach jeder Sportstunde 
 

8. Kursbetrieb/Öffnungszeiten: gem. Hochschulsportprogramm Website Sportzentrum; 
 

 

Rudi Hoffmann (Leiter Sportzentrum) 
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